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3ut Sage 33miöefc>e?fre3*
(©ittgefanbt.)

3n 9to. 28 Qßrei Blattei fpricßt ßcß ein ©Infenber
—a— im ainfd^tufj an frühere Artilel in einet Art übet
bai obige ®ßema aui, bte nid^t unroiberfprocßen bleiben
batf. SBenn au<ß otelei non bem, mai er jagt, leibet nur
p maßr iß, fo mürben mir bocß mit ben Anfräßen bei
oereßrten ©infenberi bie mißliche Sage bei Baugeroerbei
nie aud) nur einigermaßen p beffetn oermögen.

3Bas er über bai ©arantteroefen jagt, mürbe id) aud)
metnerfetti unterfiüßen, roenn ich aucß biefem Kapitel
ni(ßt einen auifd)laggebenben ©inßuß auf bte Sage bei
Baugeroerbei pfprecßen möchte.

Aber ei gilt audj btefem ©eblete in 3"îmrft <*He

Aufmerlfamteït p fcßenlen.
2Bte biefe grage, olelleicht im gufammenpng mit

ber Organijation non Krebitfcßußüereinigungen p Iöfen
märe, barüber îann ntelleid^t einmal befonbeti bte Siebe

fein, ©leid) bem ©infenber — a— übergebe ich bai
Kapitel ©enoffenfcßaftibauerei, um ben $rei§etngaben
unb bem bamit in gufcmmenßang ßeßenben Submiffi»
oniroefen metne Aufmertfamlelt p fdßenlen.

®enn an ber heutigen mißlichen Sage bei Bauge»
merbei in fetner ©efamfßelt, ift meßt nur ber Baumeißer
im fpejteHen, fonbetn auifcßliefjlicß bai Submiffioni»
wefen fcßulb. Unb roarum?

BMI behauptet roetben barf, baß faß aüe Arbeiten,
meiere auf bem Submiffioniroege oetgeben mürben, nom
Unternehmer p unb unter ben Selbßloßen auigefüßrt
roerben mußten.

@i iß Dolliroirtfcßaf!li<ßei ©efeß, baß ber ^ßreti
einer 9Bare ober etner Slrbeitiletßung ftefe nach Stagehot

^®3>f*°se regelt, b. ß., je weniger ©rßeller für eine
Arbeit ober für etnen Artilet ba finb unb je mehr Ab»
nehmer fur biefe Aßate in Betracßt îommen, um fo
höher rottb ber Breii fein.

^Pib ßnfen, menn bai
umgelehrte Berßaltnti ba iß, wenn Derßältniimäftia
wenig Abnehmetn niele ©rßeüer gegenüber ßehen

®le Süchtigleit biefer Behauptung jetgt ßdß In ber
ganjen Bolliroittfcßaß unb roo unb mann man Unter»
fueßungen über bie ißreiibilbung anßellt.

Stun iß im Submiffioniroefen biefei BetßäUnii amaller ungünßtgßen.
©inet SRehrphl »on Bewerbern ßeht tn iebem ein,

meinen Salle ßeti nur ein Abnehmer qeqenûber ber
m»«8 bte Stt ber SWteittMhm« bC umStelbt
<$ie Anjaßl ber Bemerber mtrb umfo größer fein ie
weniger im betreßenben Beruf Arbeit oorbanben

'
ift

Site aber, felbß tn Seiten beßer m rb
bai aJUßoerhültnii p Ungunften bei UnSebmeri RA
aufheben. ®a non ber SJeßrpßl ber BeÄ fietl
nur etner ober oteUeicht auchI émet ben Auftrag erhaltenfönnen unb nach $»518 bei Submiffioninerfabreni
meifi ber Biüi|ße berüdfreßtigt murbf ma? für S
Bemerber ein Streben na<ß wögltcßß billiger Offerte»
ßeHung ohne roeiterei Borauifcßung.

Stach bem ©efeß bei Spteli ber freien Kräfte im
SBirtfcßaftileben mürbe bii heute ber noltimirtfchaftlichen
Scßäblicßtelt etner berartigen ^raçii nicht bie nötige
Aufmerlfamlett gefd^enft.

SJlan fagte fich unb fagt ßcß noch heute, baß auch
ber Unternehmer, ber bai biKigße Angebot einretdje,
noch etroai nerbtenen rootle. 3ß nun biefe Behauptung
fchon an unb für fich feß* bebingt aufpfaffen, fo fällt
fie ganj bahtn, menn man rceiß, baß etne große 3aßl
oon fogenannten SJtetßern unb Unternehmern ntdjt im»
ftanbe iß, eine Arbeit einroanbfret auireeßnen p lönnen.

®a gehe ich mit bem oerehrten ©infenber einig unb
ei wirb eine ber näcßßen Aufgaben ber ©efcl,gebung
fein, hier Stemebur p fchaffen.

®te abfolute £>anbeli» unb ©emerbefrethett hat otel
©utei gebracht. @i märe aber ein gehler, bte großen
Schöben, bte bamit oetbunben ßnb, nid^t p fehen unb
btefen nicht begegnen p motten.

®te ©emerbegefeßgebung, menn ße einmal lommt,
mirb unbebingt Beftimmungen enthalten müffen, bte ei
oerhtnbern, baß jeber, lomme er woher er wolle unb
oetfüge er über Sadßenntnti ober ntdjt, itgenb etn
©efdhäft anfängt unb wenn er nicht normärti lommt,
ben Staub non ben Schuhen fd)üttelt unb ein neuei
®omijil auffueßt. Stießt nur feine ©laubiger finb ge»
fdßäbigt, fonbetn auch ï>er anfäßige Unternehmer, bem
ei ernft iß mit fetnen Pflichten bem Staat unb ber
Allgemeinheit gegenüber.

®er geroerblidhe, ortianfäßige 9Jtittelßanb hat Anrecht
auf foldfjen Schuß, genau wte ber Arbeiter Anrecht h«t
auf Schuß not Auibeutung unb Auinüßung.

®ie roirtfchaftlichen golgen foirer Sdjetnejiftenjen
ßnb nicht weniger fchlimm, ali menn bte Arbeiterßhaft
burch bte fojiale ©efeßgebung nicht gefdßüßt märe.

Stun foil aber niemanb glauben, baß, menn ei auch
fold) ungenügenb oorgebilbeten ©xiftenjen oerunmögltdht
würbe, etn etgenei ©efdßäft anpfangen, bie SJtißßänbe
im Snbmiffioniroefen netfehwinben würben.

®enn roenn auch aüe Bewerber um eine Arbeit ab»

folut pr Berechnung unb Auifüßrung qualißjtert ßnb,
fo roerben in ben einzelnen Angeboten bodj ßeti große
Unterfchtebe hettfdjer.

@i ließen ßdß biefe Unterfrißtebe pr Stot redhtfertigen,
menn ße, wie ber ©infenber meint, auf red)netifchcn
©runbiagen berußen mürben, b. ß., menn etn Heinetei
©efdßäft mit weniger Unloßen ic. um biefe wenigen
tßrojente oteKetdht billiger märe.

©ie Unterfdjtebe in ben ißreiiangeboten, auch ber

feriöfeßen Unternehmer, ßnb aber mett größer, ali baß

ße nur in biefem Umßanb begrünbet mären.

©inmal ßnb mir alle SJtenfdjen unb jebem SRenfdßen

lann etn geßler unterlaufen; geßler, roeldße aui ber

Offerte ntdßt oßne roeiterei etfeßen werben lönnen. ®ann
lann aber aud) bem beßen gaeßmann paffteren, baß er

fich bei ber ©tnfchäßung einer Arbeit täufdjt unb ße

einfacher unb letzter anfießt, ali fieß bte Auifüßrung
tn gBirlltchteit fteOt. Bieten nun feßon biefe galtoren
©runb genug p oerfeßtebenen Angeboten, fo iß bai
noch wett meßr ber gall mit ber Bermeßrung ber

©efcßäftiunloßen.
SBir ßaben eingangi barauf ßlngerotefen, baß nach

ber heutigen ißrajui bei Submiffioniroefeni ber Bemerber
unroilifürltcß batnaeß traeßtet, ein möglidßß billigei An»

gebot ßeüen p lönnen. ®aß er tn btefem Beßreben
bem Unloftenlonto fetnei Betrtebei nteßt bte nötige
Beachtung fcßenlt, iß nur natürlich.

Stun finb bte Unloßen natfirltcß nicht in jebem @e=

fcßäft unb Beruf bte gletcß ßoßen.
Allein, Unterfucßungen ßaben gegeigt, baß für einzelne

Berufe gemiffe ©urchfcßnittifäße angenommen werben
lönnen, bte, je nach ber Art bei ©efcßäftei, 40—1007o
00m auibepßlten Arbeitiloßn auimadßen lönnen.

Stun ßnb aber bte Unloßen felbß im gletcßen ©efcßäft
nießt alle gaßre bie gletcß ßoßen. ®te oorßtn angeführten
Aufäße bejießen fieß auf etnen bem Umfang bei ©efdßäftei
entfpreeßenben Umfaß. Stun roaeßfen aber bte Unloßen
mit ßelgenbem Umfaß nteßt in gletcßem SJtaße. ©eroiffe
galtoren bei Unloßenlonto roerben nicßl ßößer, felbß
roenn bebeutenb meßr Arbeit gelelßet mirb.

Aui biefem ©runbe muß ei bai Beßreben einei
jeben ©efcßäftitnßaberi fetn, fetnen Umfaß möglicßß p
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Zur Lage des Baugewerbes.
(Eingesandt.)

In No. 28 Ihres Blattes spricht sich ein Einsender
—a— im Anschluß an frühere Artikel in einer Art über
das obige Thema aus, die nicht unwidersprochen bleiben
darf. Wenn auch vieles von dem, was er sagt, leider nur
zu wahr ist, so würden wir doch mit den Ansichten des
verehrten Einsenders die mißliche Lage des Baugewerbes
nie auch nur einigermaßen zu bessern vermögen.

Was er über das Garantiewesen sagt, würde ich auch
meinerseits unterstützen, wenn ich auch diesem Kapitel
nicht einen ausschlaggebenden Einfluß auf die Lage des

Baugewerbes zusprechen möchte.
Aber es gilt auch diesem Gebiete in Zukunft alle

Aufmerksamkeit zu schenken.
Wie diese Frage, vielleicht im Zusammenhang mit

der Organisation von Kreditschutzvereinigungen zu lösen

wäre, darüber kann vielleicht einmal besonders die Rede

sein. Gleich dem Einsender — a— übergehe ich das

Kapitel Genossenschaftsbauerei, um den Preiseingaben
und dem damit in Zusammenhang stehenden Submissi-
onswesen meine Aufmerksamkeit zu schenken.

Denn an der heutigen mißlichen Lage des Baugc-
werbes in seiner Gesamtheit, ist nicht nur der Baumeister
im speziellen, sondern ausschließlich das Submissions-
wesen schuld. Und warum?

Weil behauptet werden darf, daß fast alle Arbeiten,
welche auf dem Submissionswege vergeben wurden, vom
Unternehmer zu und unter den Selbstkosten ausgeführt
werden mußten.

Es ist volkswirtschaflliches Gesetz, daß der Preis
emer Ware oder einer Arbeitsleistung sich nach Angebot

Nachfrage regelt, d. h., je weniger Ersteller für eine
Arbeit oder für einen Artikel da sind und je mehr Ab-
nehmer fur diese Ware in Betracht kommen, um so
höher wird der Preis sein.

Dieser Pr^ w'rd aber rapid sinken, wenn das
umgekehrte Verhältnis da ist, wenn verhältnismäsiia
wenig Abnehmern viele Ersteller gegenüber stehen

Die Richtigkett dieser Behauptung zeigt sich j« der
ganzen Volkswirtschaft und wo und wann man Unter-
suchungen über die Preisbildung anstellt.

Nun ist im Submissionswesen dieses Verhältnis amaller ungünstigsten.
Einer Mehrzahl von Bewerbern steht in iedem àzelnen Falle stets nur ein Abnehmer gegenüber der

meist-«- die A-. der A.bàiftmg
Die Anzahl der Bewerber wird umso größer sà ie
weniger im betreffenden Beruf Arbeit vorhanden'M
Nie aber, selbst in Zeiten bester Beschäftwma wddas Mißverhältnis zu Ungunsten des Unternàrs sich
aufheben. Da von der Mehrzahl der B wànur einer oder vielleicht auch zwei den Auftrag erhaltenkönnen und nach Praxis des Submissionsversakrens
meist der BillMe berücksichtigt würd? wa? für die
Bewerber ein Streben nach möglichst billiger Offerte-
stellung ohne weiteres Voraussetzung.

Nach dem Gesetz des Spiels der freien Kräfte im
Wirtschaftsleben wurde bis heute der volkswirtschaftlichen
Schädlichkeit einer derartigen Praxis nicht die nötige
Aufmerksamkeit geschenkt.

Man sagte sich und sagt sich noch heute, daß auch
der Unternehmer, der das billigste Angebot einreiche,
noch etwas verdienen wolle. Ist nun diese Behauptung
schon an und für sich sehr bedingt aufzufassen, so fällt
sie ganz dahin, wenn man weiß, daß eine große Zahl
von sogenannten Metstern und Unternehmern nicht im-
stände ist, eine Arbeit einwandfrei ausrechnen zu können.

Da gehe ich mit dem verehrten Einsender einig und
es wird eine der nächsten Aufgaben der Gesetzgebung
sein, hier Remedur zu schaffen.

Die absolute Handels- und Gewerbefreiheit hat viel
Gutes gebracht. Es wäre aber ein Fehler, die großen
Schäden, die damit verbunden sind, nicht zu sehen und
diesen nicht begegnen zu wollen.

Die Gewerbegesetzgebung, wenn sie einmal kommt,
wird unbedingt Bestimmungen enthalten müssen, die es
verhindern, daß jeder, komme er woher er wolle und
verfüge er über Sachkenntnis oder nicht, irgend ein
Geschäft anfängt und wenn er nicht vorwärts kommt,
den Staub von den Schuhen schüttelt und ein neues
Domizil aufsucht. Nicht nur seine Gläubiger sind ge-
schädigt, sondern auch der ansäßige Unternehmer, dem
es ernst ist mit seinen Pflichten dem Staat und der
Allgemeinheit gegenüber.

Der gewerbliche, ortsansäßige Mittelstand hat Anrecht
auf solchen Schutz, genau wie der Arbeiter Anrecht hat
auf Schutz vor Ausbeutung und Ausnützung.

Die wirtschaftlichen Folgen solcher Scheinexistenzen
sind nicht weniger schlimm, als wenn die Arbeiterschaft
durch die soziale Gesetzgebung nicht geschützt wäre.

Nun soll aber niemand glauben, daß. wenn es auch
solch ungenügend vorgebildeten Existenzen verunmöglicht
würde, ein eigenes Geschäft anzufangen, die Mißstände
im Submissionswesen verschwinden würden.

Denn wenn auch alle Bewerber um eine Arbeit ab-
solut zur Berechnung und Ausführung qualifiziert sind,
so werden in den einzelnen Angeboten doch stets große
Unterschiede herrschen.

Es ließen sich diese Unterschiede zur Not rechtfertigen,
wenn sie, wie der Einsender meint, auf rechnerischen

Grundlagen beruhen würden, d. h., wenn ein kleineres

Geschäft mit weniger Unkosten :c. um diese wenigen
Prozente vielleicht billiger wäre.

Die Unterschiede in den Preisangeboten, auch der

seriösesten Unternehmer, sind aber weit größer, als daß
sie nur in diesem Umstand begründet wären.

Einmal sind wir alle Menschen und jedem Menschen
kann ein Fehler unterlaufen; Fehler, welche aus der

Offerte nicht ohne weiteres ersehen werden können. Dann
kann aber auch dem besten Fachmann passieren, daß er
sich bei der Einschätzung einer Arbeit täuscht und sie

einfacher und leichter ansieht, als sich die Ausführung
in Wirklichkeit stellt. Bieten nun schon diese Faktoren
Grund genug zu verschiedenen Angeboten, so ist das

noch weit mehr der Fall mit der Vermehrung der
Geschäftsunkosten.

Wir haben eingangs darauf hingewiesen, daß nach

der heutigen Praxis des Submissionswesens der Bewerber
unwillkürlich darnach trachtet, ein möglichst billiges An-
gebot stellen zu können. Daß er in diesem Bestreben
dem Unkostenkonto seines Betriebes nicht die nötige
Beachtung schenkt, ist nur natürlich.

Nun sind die Unkosten natürlich nicht in jedem Ge-
schäft und Beruf die gleich hohen.

Allein, Untersuchungen haben gezeigt, daß für einzelne
Berufe gewisse Durchschnittssätze angenommen werden
können, die, je nach der Art des Geschäftes. 40—100°/»
vom ausbezahlten Arbeitslohn ausmachen können.

Nun sind aber die Unkosten selbst im gleichen Geschäft
nicht alle Jahre die gleich hohen. Die vorhin angeführten
Ansätze beziehen sich auf einen dem Umfang des Geschäftes
entsprechenden Umsatz. Nun wachsen aber die Unkosten
mit steigendem Umsatz nicht in gleichem Maße. Gewisse
Faktoren des Unkostenkonto werden nicht höher, selbst

wenn bedeutend mehr Arbeit geleistet wird.
Aus diesem Grunde muß es das Bestreben eines

jeden Geschäftsinhabers sein, seinen Umsatz möglichst zu
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oergrößern. Unb roleber auS biefem Seßreben rührt etn

fpauptübelßanb ï)er, bei Stellung ber Offerten.
©er Unternehmer fagt ftcb febr oft: „kleine Unfoßen

bleiben bte gießen, ob ich biefe SubmiffionSarbeit be=

fomme ober nicht. " SBenn mich alfo bte Slrbeit an
Söhnen unb Material 3000 gr. foftet unb id) erhalte
bafür 3450 gr., fo babe id) eigentlich 450 gr. oerbtent;
benn roenn ich ^öfjer redone unb bte Slrbeit ntd)t befomme,
bann babe ich gar nichts. ©aß btefe Stnftd^t eine roelt»
oerbrettete, um ntdbt ju jagen allgemeine iß, glaube ich
behaupten ju börfen.

SCBie grunbfolfcb aber btefe Meinung ift, jetgt bte

beutige Grifts.
©in foicheS Sorgeben ließ ftdh einigermaßen recht»

fertigen, raenn bte auf bem SubmiffionSroeg erlangten
Slrbeiten nidE)t ben ßauptteil ber ausgeführten Slrbeiten
ausmachten unb eS bem Unternehmer möglich märe,
feine Unfoften mit Aufträgen aus bem KunbenïretS unb
bureb SluSfüßrung non Spejialartifeln roenigßenS in
ben £auptfad)en beefen ju fönnen.

@S mußte ftcb aber rächen tn bem Moment, roo baS

SubmiffionSroefen immer mehr an SluSbehnung sunaßm,
roo felbft fleine unb fleinfte Slrbeiten auf btefem nidjt
mehr ungeroöhnltdfjen SBege oergeben rourben unb eS

mußte ju unhaltbaren guftänben führen, roo bureb ben
hereingebrochenen Krieg bie SlrbeitSmöglidEßett auf Va

ober noch mehr rebujtert rourbe. ©enn roaS roir oon
ben Unfoften oben gejagt haben bei fteigenbem Umfat),
ift im ungefehrten SerhältniS auch ber gall, roenn ber
Ümfat) iurüdgeht. @S laffen ftcb I" ben Unfoften roobl
©rfparniffe erzielen, aber biefe laffen ftcb unter etn,
bem Umfang beS ©efchäfteS entfpredijenbeS Minimum
hetabbrüefen. @S ftnb alfo tn gelten mangelnber Se»

fd)äftigung bie Unfoften nicht nur prozentual höher,
fonbern fie laffen fiel) noch weit roeniger, als in guten
fetten, bei Offerten tn Rechnung ftetlen.

SBaS tn guten gelten ju ertragen roar, roirb heute

jum SerßängniS. Riehen roir alfo unfere Sehren barauS
unb lernen für bte 3ufunft. ©aS müffen roir aber auf
anberem SBege su erreichen fudjen, als ber ©infenber tn
9to. 28 metnt. 2Bte er ba über bie fogenannten großen
©efchäfte unb über Seiter oon Serbänben :c. roettert
unb febimpft, mag tn einzelnen gälten fetne Berechtigung
haben, aber ju einem praftifeben Sefultat fommt man
nicht.

Qn OrganifationSfragen beS ©eroerbeßanbeS bebarf
eS etneS unoerroüßltdhen Optimismus, ©er Schreibet
biefer feilen hat 3 mal tn feinem Seruf eine ©arifge»
noffenfebaft entftehen unb an ihren gehlern roieber ju
©runbe gehen fehen.

©iefe gehler follen aber nicht Sur Serneinung führen,
fonbern auS ihnen foil man lernen, roaS anbetS su
machen ift. ©aß eine ßaupturfaebe beS 3ufammenbrudÈ)S
baS oielfadh fe|lenbe Sertrauen unb baS Serbädfjtigen
unb heruntermachen ber ißerfönllcbfeiten, bie an ber
Spit',e beS SerbanbeS ftanben, fchulb roar, fet nur neben»

bei zu etroelcber Slufflärung beS oerehrten ©InfenbetS
bemerft.

SIEein biefer Umftanb hat feine Llrfache fo feßr tn
menfdjlicben ©igenfdhaften, baß bei fünftigen Organifa»
tionen sum ißretsfdhut) mit bem gerechnet roerben muß.
SBenn roir roarten rooEten, bis tn allen Köpfen etne beffere
®inftd)t oorhanben roäre, fönnte eS lange, su lange gehen.
9Bie foil aber bann Sefferung erreidht roerben?

Unfere Sehörben müffen in erfter Slnte unb unter
allen Umftänben im SubmiffionSroefen eine anbete ff3rajiS
etnfdjlagen. ©ie unroürbige Sergebung oon StaatSarbeiten
an ben SiEigßen muß Detfd)romben, foE ntdjt ber ganse
©eroerbeftanb fchroerften Sdjäbigungen ausgefegt
roerben.

5BaS hier angeftrebt unb roie oorgegangen roerben
foE, fann ©egenftanb einer fünftigen Sefprecbung fein,
gür heute fet noch furz ffijstert, roaS roir als Sauge-
roerbetretbenbe felbft tun fönnten.

©ngerer, ja engfter äufammenfchluß muß unfere
parole fein, ©in bloßes SlufßeEen oon ©arifen, ohne
btefe auch mit Stadjbrucf oerfedjten su fönnen, ift smeef=

loS, fogar ßbäblidb.
9Birb nun aber bte SluSrecljnung unb SteEung ber

Offerten jebem einzelnen überlaffen, fo ift bie Setfudjung
unb Möglichfett ber Unterbietung ab ficht lieh "ber unab
fidhtlicb su groß. Stete Streitereien unb Serbädbtigungen
untergraben baS Settrauen, unb ber Slnfang oom ©nbe
ift ba. @S muß alfo gefudjt roerben, bte ÖffertefteEung
SU sentralifteren. ©iejenigen girmen, bte ftcb S" etner
folgen Organifation sufammenfcbließen rooBen, müffen
mit ooEet Offenheit einanber gegenüber ftehen.

Ob ftcb bann aEe girmen ber gleichen Srandje einer
engeren ober roetteren Umgegenb anfchlteßen, ift febr
nebenfädjHcber Slrt.

©te hauptfacbe ift, baß bie su einet Organifation
Sufammengefdjloffenen girmen orientiert finb über aEe

Slrbeiten, bie ausgeführt roerben unb baß biefe ftdh ftets
SU gemetnfamem Sorgehen einigen, ©te Sergebung an
ben ©inselnen fann oom Sauherrn nach Selieben erfolgen,
©te Offerte fann auch je nach Umftänben ben Serßält»
niffen angepaßt roerben. ©ie sufammengefd)toffenen gir»
men mögen unter fidh bie Ouote ber SlrbeitSmenge für
bte etnselne girma feßfeßen unb etne biEige @ntfcbäbi=

gung oorfehen für biefe girmen, roeld^e innerhalb eines

geroiffen 3eitabfchnitte§ ihre SlrbeitSquote nid)t erhalten.
Ueber bie näheren Sebtngungen etner folgen Organifa»
tion müffen natürlich in jebem etnselnen gaEe etngehenbe
Beratungen unter SBürbigung ber befonberen 33erbättntffe
fiattßnben.

Man roirb nun etnroenben, eine foldje Organifation
fei eine ©ruftbilbung unb führe boeb nicht su ibealen
Serhältniffen.

©emgegenüber fei nod^ gejagt, baß auch bei etner
foleben Organifation bte Säume nicht tn ben Rimmel
roaebfen roerben unb baß roir im SBarten auf etroaS

QbealeS nidßt baS Mögliche oerfäumen foflten. ©asu
bebarf eS aber ber Mitarbeit SIEer im gefunben ©lauben
an bte £ufunft unferer Sache unb nidßt fdhmoEenbeS
in ber ©dfe flehen mit ber biEigen ©ntfcbulbigung, eS

nüßt ja boch nidhtS. —S —

ütt* £cl?rliitôèftaôc.
Sim VI. fantonalen lusernifdhen ©eroerbetag tn

Sempach rourbe baS ©ageSreferat gehalten oon bem
um baS SehrlingSroefen oiel oerbienten ßetrn SReftor
Qneidhen, SefretärberfantonatenSehrlingS»
prüfungSfommiffion in Susern. SBährenb einer
ooEen Stunbe oerbrettete fidh ber Referent überOrga»
nifatorifcbeS, ©rfahrungen unb Seobadh»
tungen bei ben geroerblichen SehrlingSprü»
jungen beS KantonS Susetn. Mit ber Sinnahme beS

SehrlingSgefeßeS oom 6. Märs 1906 fanb baS SehrtingS»
roefen im Kanton Susern feine ftaatltdje Siegelung. ®a^
mit roar bie ©runblage für beffen roeitereS ©ebeiljen
gegeben. @S galt ben Kampf bem SluSbeuterfpßem einer
entarteten SeßrlingShalterel. ©iefe mußte auf beffere
SafiS gefieEt roerben, roenn fie sur ßeran6ilbung eines
tüchtigen 3lrbeiter= unb MeißerßanbeS btenen foEte. Set
bitfen Seßrebungen iß baS SerhältniS ber ©eroerbetrei»
benben oon Stabt unb Sanb immer noch oon einem
geroiffen Mißtrauen getragen, baS meßr auf Seite beS

SanbeS gegen bte Stabt su fueben iß. Man foflte etn»
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vergrößern. Und wieder aus diesem Bestreben rührt ein
Hauptübelstand her, bei Stellung der Offerten.

Der Unternehmer sagt sich sehr oft: „Meine Unkosten
bleiben die gleichen, ob ich diese Submiffionsarbeit be-
komme oder nicht. " Wenn mich also die Arbeit an
Löhnen und Material 3000 Fr. kostet und ich erhalte
dafür 3450 Fr., so habe ich eigentlich 450 Fr. verdient;
denn wenn ich höher rechne und die Arbeit nicht bekomme,
dann habe ich gar nichts. Daß diese Ansicht eine weit-
verbreitete, um nicht zu sagen allgemeine ist, glaube ich
behaupten zu dürfen.

Wie grundfalsch aber diese Meinung ist, zeigt die

heutige Krisis.
Ein solches Vorgehen ließ sich einigermaßen recht-

fertigen, wenn die auf dem Submisfionsweg erlangten
Arbeiten nicht den Hauptteil der ausgeführten Arbeiten
ausmachten und es dem Unternehmer möglich wäre,
seine Unkosten mit Aufträgen aus dem Kundenkreis und
durch Ausführung von Spezialartikeln wenigstens in
den Hauptsachen decken zu können.

Es mußte sich aber rächen in dem Moment, wo das
Submissionswesen immer mehr an Ausdehnung zunahm,
wo selbst kleine und kleinste Arbeiten auf diesem nicht
mehr ungewöhnlichen Wege vergeben wurden und es

mußte zu unhaltbaren Zuständen führen, wo durch den
hereingebrochen?« Krieg die Arbeitsmöglichkett auf V->

oder noch mehr reduziert wurde. Denn was wir von
den Unkosten oben gesagt haben bei steigendem Umsatz,
ist im ungekehrten Verhältnis auch der Fall, wenn der
Umsatz zurückgeht. Es lassen sich in den Unkosten wohl
Ersparnisse erzielen, aber diese lassen sich nie unter ein,
dem Umfang des Geschäftes entsprechendes Minimum
Herabdrücken. Es sind also in Zeiten mangelnder Be-
schäftigung die Unkosten nicht nur prozentual höher,
sondern sie lassen sich noch weit weniger, als in guten
Zeiten, bei Offerten in Rechnung stellen.

Was in guten Zeiten zu ertragen war, wird heute

zum Verhängnis. Ziehen wir also unsere Lehren daraus
und lernen für die Zukunft. Das müssen wir aber auf
anderem Wege zu erreichen suchen, als der Einsender in
No. 28 meint. Wie er da über die sogenannten großen
Geschäfte und über Leiter von Verbänden zc. wettert
und schimpft, mag in einzelnen Fällen seine Berechtigung
haben, aber zu einem praktischen Resultat kommt man
nicht.

In Organisationsfragen des Gewerbestandes bedarf
es eines unverwüstlichen Optimismus. Der Schreiber
dieser Zeilen hat 3 mal in seinem Beruf eine Tarifge-
nossenschaft entstehen und an ihren Fehlern wieder zu
Grunde gehen sehen.

Diese Fehler sollen aber nicht zur Verneinung führen,
sondern aus ihnen soll man lernen, was anders zu
machen ist. Daß eine Hauptursache des Zusammenbruchs
das vielfach fehlende Vertrauen und das Verdächtigen
und Heruntermachen der Persönlichkeiten, die an der
Spitze des Verbandes standen, schuld war, sei nur neben-
bei zu etwelcher Aufklärung des verehrten Einsenders
bemerkt.

Allein dieser Umstand hat seine Ursache so sehr in
menschlichen Eigenschaften, daß bei künftigen Organisa-
tionen zum Preisschutz mit dem gerechnet werden muß.
Wenn wir warten wollten, bis in allen Köpfen eine bessere

Einsicht vorhanden wäre, könnte es lange, zu lange gehen.
Wie soll aber dann Besserung erreicht werden?

Unsere Behörden müssen in erster Linie und unter
allen Umständen im Submissionswesen eine andere Praxis
einschlagen. Die unwürdige Vergebung von Staatsarbeiten
an den Billigsten muß verschwinden, soll nicht der ganze
Gewerbestand schwersten Schädigungen ausgesetzt
werden.

Was hier angestrebt und wie vorgegangen werden
soll, kann Gegenstand einer künftigen Besprechung sein.
Für heute sei noch kurz skizziert, was wir als Bauge-
werbetreibende selbst tun könnten.

Engerer, ja engster Zusammenschluß muß unsere
Parole sein. Ein bloßes Aufstellen von Tarifen, ohne
diese auch mit Nachdruck verfechten zu können, ist zweck-
los, sogar schädlich.

Wird nun aber die Ausrechnung und Stellung der
Offerten jedem einzelnen überlassen, so ist die Versuchung
und Möglichkeit der Unterbietung absichtlich oder unab-
sichtlich zu groß. Stete Streitereien und Verdächtigungen
untergraben das Vertrauen, und der Anfang vom Ende
ist da. Es muß also gesucht werden, die Offertestellung
zu zentralisieren. Diejenigen Firmen, die sich zu einer
solchen Organisation zusammenschließen wollen, müssen
mit voller Offenheit einander gegenüber stehen.

Ob sich dann alle Firmen der gleichen Branche einer
engeren oder weiteren Umgegend anschließen, ist sehr
nebensächlicher Art.

Die Hauptsache ist, daß die zu einer Organisation
zusammengeschlossenen Firmen orientiert sind über alle
Arbeiten, die ausgeführt werden und daß diese sich stets
zu gemeinsamem Vorgehen einigen. Die Vergebung an
den Einzelnen kann vom Bauherrn nach Belieben erfolgen.
Die Offerte kann auch je nach Umständen den Verhält-
nissen angepaßt werden. Die zusammengeschlossenen Fir-
men mögen unter sich die Quote der Arbeitsmenge für
die einzelne Firma festsetzen und eine billige Entschädi-
gung vorsehen für diese Firmen, welche innerhalb eines
gewissen Zeitabschnittes ihre Arbeitsquote nicht erhalten.
Ueber die näheren Bedingungen einer solchen Organisa-
tion müssen natürlich in jedem einzelnen Falle eingehende
Beratungen unter Würdigung der besonderen Verhältnisse
stattfinden.

Man wird nun einwenden, eine solche Organisation
sei eine Trustbildung und führe doch nicht zu idealen
Verhältnissen.

Demgegenüber sei noch gesagt, daß auch bei einer
solchen Organisation die Bäume nicht in den Himmel
wachsen werden und daß wir im Warten auf etwas
Ideales nicht das Mögliche versäumen sollten. Dazu
bedarf es aber der Mitarbeit Aller im gesunden Glauben
an die Zukunft unserer Sache und nicht schmollendes
in der Ecke stehen mit der billigen Entschuldigung, es

nützt ja doch nichts. —8 —

Zur Lehrlingsfrage.
Am VI. kantonalen luzernischen Gewerbetag in

Sempach wurde das Tagesreferat gehalten von dem
um das Lehrlingswesen viel verdienten Herrn Rektor
Jneichen, Sekretär der kantonalen Lehrlings-
Prüfungskommission in Luzern. Während einer
vollen Stunde verbreitete sich der Referent überOrga-
nisatorisches, Erfahrungen und Beobach-
tungen bei den gewerblichen Lehrlingsprü-
sun gen des Kantons Luzern. Mit der Annahme des
Lehrlingsgesetzes vom 6 März 1906 fand das Lehrlings-
wesen im Kanton Luzern seine staatliche Regelung. Da-
mit war die Grundlage für dessen weiteres Gedeihen
gegeben. Es galt den Kampf dem Ausbeutersqstem einer
entarteten Lehrlingshalterei. Diese mußte auf bessere

Basis gestellt werden, wenn sie zur Heranbildung eines
tüchtigen Arbeiter- und Meisterstandes dienen sollte. Bei
diesen Bestrebungen ist das Verhältnis der Gewerbetret-
benden von Stadt und Land immer noch von einem
gewissen Mißtrauen getragen, das mehr auf Seite des
Landes gegen die Stadt zu suchen ist. Man sollte ein-
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